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V

Vorwort zur 18. Auflage

Die 17. Auflage des Kommentars ist Anfang 2018 erschienen. Damals war
die Ende 2016 verabschiedete Erbschaftsteuerreform rund ein Jahr alt. Die zur
Reform ergangenen Anwendungserlasse wurden inzwischen durch die Erb-
schaftsteuer-Richtlinien und -Hinweise 2019 ersetzt, die sich daraus ergeben-
den Neuerungen haben wir in die Kommentierung eingearbeitet. Zu berück-
sichtigen waren auch die Entwicklungen in der Rechtsprechung seit der
Vorauflage, so insbesondere die rund fünfzig ErbStG-Entscheidungen des
II. Senats des BFH. Auch der Gesetzgeber wurde mehrfach auf dem Gebiet
des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts aktiv. Die verfahrensrechtliche
Ausgestaltung der §§ 19a und 28a wurde durch das JStG 2018 überarbeitet.
Der EU-Austritt Großbritanniens war zu regeln (Brexit-Steuerbegleitgesetz).
Wichtig und umfangreich sind die Änderungen, die sich durch das JStG 2020
ergeben haben. Schließlich hat die Gesetzesflut zum Ende der 19. Legislatur-
periode auch das ErbStG nicht unberührt gelassen, wenn auch nur punktuell
mit anderen Gesetzesanpassungen einhergehend (so insbesondere die Grund-
steuer-Reformumsetzung mit der Einfügung einer neuen Nr. 19 in § 13
Abs. 1 zur Steuerbefreiung von Entschädigungszahlungen an Opfer von Miss-
brauchshandlungen durch Religionsgemeinschaften und mit weiteren Ände-
rungen des BewG, die Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und das Körper-
schaftsteuer-Modernisierungsgesetz).

Ob und wann eine weitere Erbschaftsteuerreform kommen wird, bleibt ab-
zuwarten und wird auch vom Ausgang der Bundestagswahl im September
2021 abhängen. Vielleicht werden sich Regelungen des ErbStG dann auch in
einem „Covid19-Finanzierungsgesetz“ wiederfinden. Bereits heute zeigt die
Pandemie auch Auswirkungen im Erbschaftsteuerrecht, die an verschiedenen
Stellen kommentiert sind.

Auch bei dieser Auflage hat uns wieder Hans Theismann als Lektor unter-
stützt. Ihm und dem Verlag gilt unser herzlicher Dank.

Bonn, im August 2021

Frank Hannes Michael Holtz





VII

Vorwort zur 17. Auflage

Seit der Begründung dieses Kommentars durch Heinrich Megow im Jahre
1937 und somit über eine Zeitspanne von 80 Jahren haben gerade einmal drei
Autoren an ihm mitgewirkt: zunächst bis zur fünften Auflage der Rechts-
anwalt und Steuerberater Heinrich Megow, sodann, anfangs noch mit Megow,
ab der vierten bis zur achten Auflage aus der Finanzverwaltung der Ober-
amtsrat im seinerzeit Bonner Finanzministerium Theodor Michel und ab der
siebten Auflage, also teils zusammen mit Michel, aus derWissenschaft der Uni-
versitätsprofessor Jens Peter Meincke. Die ersten drei Auflagen (Megow), die
sechste (Michel) und die neunte bis 16. Auflage (Meincke) stammten zudem
„aus einer Feder“. Beides, die Kontinuität der Autorenschaft und die Kom-
mentierung aus einer Hand, ist eine Seltenheit, die es zu Beginn der 17. Auf-
lage noch einmal besonders hervorzuheben gilt. Denn ab der 17. Auflage hat
der Kommentar wieder zwei Autoren und – der eine oder andere Leser mag
dies mit Sorge sehen – gleich zwei neue.

Jens Peter Meincke, der seit 1981 für den Kommentar verantwortlich zeich-
nete, zunächst für die Grundlagenparagraphen 1–9 und ab 1991 für das ge-
samte ErbStG, und der mit „seinem“ Kommentar in den letzten drei Jahr-
zehnten das deutsche Erbschaftsteuerrecht ganz wesentlich geprägt hat, hat
nach der 16. Auflage sein Werk, wie es Moench (FS Meincke, S. 237) formu-
lierte, aus der Hand gegeben und an der Kommentierung der 17. Auflage
nicht mehr mitgewirkt. Wir bedauern dies, wie sicherlich zahlreiche andere
„Stammleser“, sehr. Als langjährige Nutzer seines Kommentars, der, solange
wir uns mit dem Erbschaftsteuerrecht beschäftigen, nur „Meincke“ hieß, dan-
ken wir Jens Peter Meincke für zehn Auflagen kluger Kommentierungen. Er
hat uns und einer ganzen Generation von Erbschaftsteuerrechtlern in metho-
discher Stringenz und verständlicher Sprache das Erbschaftsteuerrecht in einer
Weise näher gebracht, die ihresgleichen sucht.

Als „Nachfolger“ danken wir für seine Risikobereitschaft, die Fortführung
seines Kommentars durch uns zugelassen zu haben.

Es war uns ein Anliegen, möglichst viel von dem zu erhalten, was Jens Peter
Meincke in über drei Jahrzehnten geschaffen hat. Die Aktivitäten des Gesetz-
gebers, neue Entwicklungen in der Rechtsprechung, aber auch neuere Er-
kenntnisse in der Finanzverwaltung und im Schrifttum haben allerdings an
zahlreichen Stellen eine Überarbeitung erforderlich gemacht. Die grund-
legende Neuregelung der Verschonungsvorschriften für den Erwerb unter-
nehmerischen Vermögens mit der Erbschaftsteuerreform 2016 machte eine
Neukommentierung der §§ 13a und 13b notwendig, neu hinzugekommen
sind die §§ 13c und 28a.

Ungeachtet dieser Notwendigkeiten aber soll der „Meincke“ möglichst
das bleiben, was er war: zivilrechtlich geprägt, wissenschaftlich fundiert, histo-
risch gegründet, unabhängig und ein „Kurzkommentar“. Diesem Anspruch
gerecht zu werden, kann sich der kommentierende Praktiker freilich nur be-
mühen, weshalb wir die zwar sicherlich wohlgesonnene, aber eben Meincke-
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verwöhnte Leserschaft bereits an dieser Stelle um Nachsicht bitten. Kritik
und Anregungen sind uns dennoch stets willkommen (frank.hannes@fgs.de;
michael.holtz@fgs.de).

Es war für uns ein großes Glück, dass wir mit dem „Meincke“ auch dessen
langjährigen Lektor, Hans Theismann, „übernehmen“ durften. Er war uns
eine große Hilfe. Wir danken ihm für seine Unterstützung und die stets ange-
nehme Zusammenarbeit.

Während der Zeit des Kommentierens fehlten wir unseren Familien (und
diese freilich auch uns). Doch alle Familienmitglieder haben dies klaglos und
verständnisvoll hingenommen. Hierfür herzlichen Dank!

Bonn, im Dezember 2017

Frank Hannes Michael Holtz
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